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Abgrenzung zwischen Geldleis-
tung und Sachbezug   
Das seit über einem Jahr erwar-
tete BMF-Schreiben (Gz. IV C 5 -S 
2334/19/10007 :002), in dem die 
Finanzverwaltung ihre Auffassung 
zur Abgrenzung zwischen Barlohn 
und Sachlohn erörtert, wurde am 
13. April 2021 veröffentlicht. Aus-
löser des Schreibens sind die ge-
setzlichen Verschärfungen bei der 
Definition von Sachbezügen, die 
Einschränkungen bei Gutscheinen 
und Geldkarten im Rahmen des 
Jahressteuergesetzes 2019 sowie 
die Urteile des BFH vom 7. Juni 
2018 (Az. VI R 13/16) und vom 4. 
Juli 2018 (Az. VI R 16/17) 

Grundsatz 
Einnahmen können sowohl in Geld 
als auch in Geldeswert bestehen. 
Insbesondere im Bereich der Ein-
künfte aus nichtselbstständiger Ar-
beit unterscheidet man zwischen 
Geldleistungen (Barlohn) und 
Sachbezügen (Sachlohn). Bei der 
Besteuerung von Sachbezügen 
greifen steuerliche Erleichterun-
gen, wie beispielsweise in Form 
der sogenannten Sachbezugsfrei-
grenze in Höhe von monatlich 44 
Euro (ab 2022 = 50 Euro) oder von 
begünstigenden Pauschalbesteue-
rungen (zum Beispiel § 37b EStG). 
 

Gesetzliche Neuregelung 
Mit der Änderung des § 8 Abs. 1 
Sätze 2 und 3 EStG wurde die De-
finition der Geldleistung gesetzlich 
geregelt.  
 
Als Geldleistungen gelten danach: 

− zweckgebundene Geldleistun-
gen, 

− nachträgliche Kostenerstattun-
gen, 

− Geldsurrogate und andere 
Vorteile, die auf einen Geldbe-
trag lauten. 

 
In Abgrenzung dazu gehören Gut-
scheine und Geldkarten, die aus-
schließlich zum Bezug von Waren 
oder Dienstleistungen berechti-
gen und die Kriterien des § 2 Abs. 
1 Nr. 10 Buchstabe a bis c des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 
(ZAG) erfüllen, weiterhin zu den 
Sachbezügen. Die monatliche 
Sachbezugsfreigrenze ist nur dann 
anwendbar, wenn die Gutscheine 
und Geldkarten zusätzlich zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn 
gewährt werden. 

Sachbezüge 
Unter Sachbezügen verstehen 
sich zunächst alle nicht in Geld be-
stehenden Einnahmen. Das BMF-
Schreiben führt beispielhaft fol-
gende Leistungen auf, die steuer-
begünstigten Sachlohn darstellen: 
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− die Gewährung von Kranken-, 
Krankentagegeld- oder Pflege-
versicherungsschutz kann 
steuerbegünstigter Sachbezug 
sein, wenn der Arbeitgeber die 
Versicherung abgeschlossen 
und bezahlt hat (BFH-Urteil 
vom 7. Juni 2018, Az. VI R 
13/16), 
 

− die Gewährung von Unfallver-
sicherungsschutz ist begüns-
tigt, soweit der Arbeitnehmer 
den Versicherungsanspruch 
unmittelbar gegenüber dem 
Versicherungsunternehmen 
geltend machen kann und die 
Beiträge nicht nach § 40b Abs. 
3 EStG pauschal besteuert 
werden, 

 
− die Gewährung von Papier-Es-

sensmarken (Essensgut-
scheine, Restaurantschecks) 
und arbeitstäglichen Zuschüs-
sen zu Mahlzeiten (soge-
nannte digitale Essensmar-
ken) und auch 

 
− die bereits erwähnte Gewäh-

rung von Gutscheinen oder 
Geldkarten, die ausschließlich 
zum Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen beim Arbeit-
geber oder einem Dritten be-
rechtigen und zudem ab dem 
1. Januar 2022 unter lohn- und 
einkommensteuerlicher Ausle-
gung die Kriterien des § 2 Abs. 
1 Nr. 10 ZAG erfüllen. 

Sondervorschriften für Gutscheine 
und bestimmte Geldkarten 
Gutscheine und Geldkarten zum 
Bezug von Waren oder Dienstleis-
tungen beim Arbeitgeber bzw. ei-
nem Dritten sind bezüglich der Kri-
terien des ZAG in die folgenden 
drei Kategorien einzuordnen: 
 
a) Limitierte Akzeptanzstellen 

(§ 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. a 
ZAG) 

Hierunter fallen vor allem Gut-
scheine und Geldkarten, die bei ei-

nem begrenzten Kreis von Akzep-
tanzstellen (zum Beispiel städti-
sche Einkaufs- und Dienstleis-
tungsverbünde im Inland oder eine 
bestimmte Ladenkette im Inland 
bzw. im Internetshop mit einheitli-
chem Marktauftritt) eingelöst wer-
den können. 

Auch Gutscheine oder Geldkarten, 
mit denen ausschließlich Waren o-
der Dienstleistungen vom Ausstel-
ler des Gutscheins aus seiner ei-
genen Produktpalette bezogen 
werden können, stellen gemäß 
BMF-Schreiben einen Sachbezug 
dar.

Gutscheine/Geldkarten eines On-
line-Händlers sind allerdings dann 
nicht als Sachbezug zu werten, 
wenn diese auch für Produkte von 
Fremdanbietern (zum Beispiel 
Marketplace) einlösbar sind. Dies 
trifft zum Beispiel auf Amazon-
Gutscheine zu.   

b) Eingeschränkte Produktpa-
lette (§ 2 Abs 1 Nr. 10 
Buchst. b ZAG) 

Unabhängig von einer Betragsan-
gabe, gehören auch Gutscheine, 
die nur dazu berechtigen, Waren 
oder Dienstleistungen aus einer 
sehr begrenzten Waren- oder 
Dienstleistungspalette zu erwer-
ben, zu den Sachbezügen. Dazu 
gehören unter anderem Gut-
scheine/Geldkarten für Kraftstoff 
oder Ladestrom, für den Besuch 
von Trainingsstätten und Bezug 
der dort angebotenen Waren oder 
Dienstleistungen, für Bücher, 
Beautykarten etc.).  

c) Gutscheine für steuerliche 
und soziale Zwecke (§ 2 Abs 
1 Nr. 10 Buchst. c ZAG) 

Hierunter fallen in erster Linie Gut-
scheine/Geldkarten, die aufgrund 
von Akzeptanzverträgen aus-
schließlich bestimmten sozialen o-
der steuerlichen Zwecken im In-
land zu Gute kommen (zum 
Beispiel Verzehrkarten in sozialer 
Einrichtung, Essensgutscheine, 

Restaurantschecks, arbeitstägli-
che Zuschüsse zu Mahlzeiten, Be-
handlungskarten für ärztliche Leis-
tungen oder Reha-Maßnahmen 
und Karten für betriebliche Ge-
sundheitsmaßnahmen). 

Darüber hinaus weist die Finanz-
verwaltung darauf hin, dass die In-
anspruchnahme der 44-Euro-Frei-
grenze (ab dem 1. Januar 2022 
50-Euro-Freigrenze) und die 60 
Euro für Aufmerksamkeiten aus 
persönlichem Anlass für sich allein 
keinen „begünstigten“ sozialen o-
der steuerlichen Zweck darstellt. 

Das Schreiben ist grundsätzlich 
rückwirkend ab dem 1. Januar 
2020 anzuwenden. Abweichend 
von § 8 Absatz 1 Satz 3 EStG gilt 
für Gutscheine und Geldkarten, 
die ausschließlich zum Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen be-
rechtigen, jedoch die Kriterien des 
§ 2 Absatz 1 Nummer 10 ZAG 
nicht erfüllen, eine Übergangsre-
gelung. Sie sollen noch bis zum 
31. Dezember 2021 als Sachbe-
zug anerkannt werden. 

Fazit 
Der Einsatz von Gutscheinen und 
Geldkarten ist weiterhin eng zu 
monitoren. Die Grenze zwischen 
Geld- und Sachleistung ist schnell 
überschritten. Bestehende Rege-
lungen sollten auch hinsichtlich 
des Zusätzlichkeitserfordernisses 
sowie auf die Gefahr hin, eine 
nachträgliche Kostenerstattung 
darzustellen, geprüft werden. Sie 
haben Fragen in diesem Zusam-
menhang? Sprechen Sie uns gern 
dazu an, wir unterstützen Sie bei 
der differenzierten Analyse zur Ab-
grenzung zwischen Geld- und 
Sachbezügen in Ihrem Unterneh-
men. 

Konsultationsvereinbarung mit 
der Schweiz ergänzt  
Um die Auswirkungen der Covid-
19-Pandemie zu bekämpfen, 
wurde mit der Schweiz im Jahr 
2020 eine Konsultationsvereinba-
rung mit mehreren Maßnahmen 
abgeschlossen. Die Vereinbarung 

https://www.iww.de/lgp/quellenmaterial/id/204316
https://www.iww.de/lgp/quellenmaterial/id/204316
https://www.iww.de/lgp/quellenmaterial/id/204316
http://dejure.org/gesetze/EStG/40b.html
http://dejure.org/gesetze/ZAG/2.html
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ist nun erneut ergänzt und der An-
wendungsbereich erweitert wor-
den. Die Konsultationsvereinba-
rung vom 7. Mai 2021 erweitert 
nochmals den Anwendungsbe-
reich der Konsultationsvereinba-
rung vom 11. Juni 2020, der zu-
letzt durch Konsultations-
vereinbarung vom 30. November 
2020 auf Beschäftigte im öffentli-
chen Dienst erweitert worden war. 

Erweiterung des zeitlichen Anwen-
dungsbereichs 
Die Konsultationsvereinbarung 
vom 11. Juni 2020 einschließlich 
der Ergänzung soll mindestens bis 
zum 30. Juni 2021 in Kraft bleiben. 
Die zuständigen Behörden werden 
zu gegebener Zeit die Situation 
der Covid-19-Pandemie erneut be-
urteilen und einander konsultieren. 
 
Keine Betriebsstätte durch pande-
miebedingte Home-Office-Tätigkeit 
Die bisherige Konsultationsverein-
barung wurde dahingehend er-
gänzt, dass für Arbeitgeber regel-
mäßig keine Betriebsstätte im 
Ansässigkeitsstaat der Arbeitneh-
menden begründet wird, nur weil 
diese temporär aufgrund der 
Corona Pandemie ihre Tätigkeiten 
am Wohnsitz ausüben. Für die An-
nahme einer Betriebsstätte fehlt es 
an dem erforderlichen Maß an 
Dauerhaftigkeit der Aktivität oder 
der Verfügungsmacht des Unter-
nehmens, wenn die Tätigkeit im 
Home-Office im Ansässigkeits-
staat ausschließlich pandemiebe-
dingt ausgeübt wird.  
Diese Ergänzung im Hinblick auf 
das Risiko der Begründung einer 
Betriebsstätte ist sehr zu begrü-
ßen.  

Im letzten Jahr hat bereits die 
OECD mit Schreiben vom 3. April 
2020 auf die geänderten Verhält-
nisse in der Arbeitswelt reagiert 
und Leitlinien in Bezug auf die Be-
gründung von Betriebsstätten 
während der Covid-19-Pandemie 
veröffentlicht. Nach Ansicht der 
OECD bedarf es zum einen einer 
gewissen Verwurzelung sowie der 

Verfügungsmacht des Unterneh-
mens im anderen Staat. Bei dem 
während der Pandemie angeord-
neten Home-Office soll nach Auf-
fassung der OECD jedoch weder 
eine gewisse Permanenz noch die 
Verfügungsmacht des Unterneh-
mens vorliegen. Eine Betriebs-
stätte werde daher nach Ansicht 
der OECD in der Regel durch die 
Tätigkeit im Home-Office nicht be-
gründet. 

Dies wurde nun im Verhältnis 
Deutschland/Schweiz durch die 
Ergänzung der Konsultationsver-
einbarung für ausschließlich pan-
demiebedingte Home-Office-Tätig-
keiten verbindlich geregelt. 

Fazit 
Die Verlängerung und erneute Er-
weiterung der Konsultationsverein-
barung mit der Schweiz ist sehr zu 
begrüßen, wird durch sie doch das 
Risiko einer Covid-19-bedingten 
Betriebsstättenbegründung auf-
grund von Home-Office-Tätigkei-
ten reduziert. Wir empfehlen je-
doch auch ausreichend zu 
dokumentieren, dass es sich bei 
der Tätigkeit im Heimatstaat für 
den Arbeitgeber im anderen Staat 
ausschließlich und lediglich um 
eine temporäre Covid-19-bedingte 
Situation handelt. Denn das Risiko 
einer Betriebsstätte bei Home-
Office-Tätigkeit aus anderen Grün-
den (zum Beispiel vertraglich ver-
einbartes Home-Office) insbeson-
dere für Zeiten nach der Covid-19-
Pandemie bleibt weiterhin beste-
hen.  
 
Verlängerung der Konsultati-
onsvereinbarungen zwischen 
Deutschland und Österreich so-
wie Deutschland und Belgien  
In der diesjährigen Februaraus-
gabe unserer GMS-Newsletters 
hatten wir Sie ausführlich über die 
pandemiebedingten steuerlichen 
Sonderregelungen zwischen 
Deutschland und den angrenzen-
den Staaten informiert.  

Ziel dieser Sonderregelungen ist 
es, negative steuerliche Auswir-
kungen auf Grenzpendlerinnen 
und Grenzpendler so gering wie 
möglich zu halten, die sich unter 
Umständen aufgrund der (nahezu) 
ausschließlichen Home-Office-Tä-
tigkeit für Arbeitnehmer ergeben 
können. 

Mit BMF-Schreiben vom 18. Juni 
2021 (GZ: IV B 3 - S 1301-
AUT/20/10001 :002) wurde die 
Konsultationsvereinbarung zwi-
schen Deutschland und Öster-
reich bis mindestens zum 30. 
September 2021 verlängert. Wird 
die Vereinbarung nicht fristgerecht 
gekündigt, verlängert sie sich nach 
dem 30. September 2021 automa-
tisch um einen weiteren Monat. In-
haltlich wurden keine Anpassun-
gen vorgenommen, sodass die 
bisher getroffenen Maßnahmen 
bis zum 30. September 2021 un-
verändert fortgelten. 

Daneben wurde mit BMF-Schrei-
ben vom 18. Juni 2021 (GZ: IV B 3 
- S 1301-BEL/20/10002 :001) die 
sechste Verlängerung der Konsul-
tationsvereinbarung zwischen 
Deutschland und Belgien bis 
zum 30. September 2021 bekannt 
gemacht. Auch hier wurden inhalt-
lich keine Anpassungen oder Neu-
regelungen getroffen, sodass die 
bisherigen Maßnahmen weiterhin 
fortgelten. Sollen die getroffenen 
Regelungen dieser Konsultations-
vereinbarung auch nach dem 30. 
September 2021 weiterhin Anwen-
dung finden, müssten sich die Be-
hörden darüber entsprechend ver-
ständigen.  

Fazit 
Die erneuten Verlängerungen der 
Konsultationsvereinbarungen und 
der damit verbundenen steuerli-
chen Sonderregelungen bieten 
Rechtssicherheit für Grenzpendler 
und Grenzpendlerinnen. Es bleibt 
abzuwarten, inwieweit die Verein-
barungen mit den übrigen Nach-
barländern ebenfalls über den 
Sommer hinaus verlängert werden 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2021/02/gms-newsletter-februar-2021-kpmg.pdf?utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz--9cw8vuBbydBCbPPvC5CJ2EgGedcG-nu-10OgnImmXrJh2GLpTvxjEdSZtp5Or-aLua7zWHjgV4GCrO39VzAsChRUhww&utm_content=2&utm_source=hs_email#page=1
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2021/02/gms-newsletter-februar-2021-kpmg.pdf?utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz--9cw8vuBbydBCbPPvC5CJ2EgGedcG-nu-10OgnImmXrJh2GLpTvxjEdSZtp5Or-aLua7zWHjgV4GCrO39VzAsChRUhww&utm_content=2&utm_source=hs_email#page=1
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und auch in diesen Länderkonstel-
lationen Rechtssicherheit bieten. 

Verlängerte Abgabefristen für 
Steuererklärungen des Jahres 
2019 
Aufgrund der anhaltenden Aus-
nahmesituation durch die Corona-
Pandemie hat das Bundesministe-
rium der Finanzen (BMF) mit sei-
nem Schreiben vom 15. April 2021 
verlängerte Abgabefristen für 
Steuererklärungen des Jahres 
2019, mit deren Erstellung Vertre-
ter steuerberatender Berufe beauf-
tragt sind, bekannt gegeben. 
 
Die Frist zur Abgabe von Steuerer-
klärungen des Jahres 2019 für so-
genannte beratene Fälle wurde 
einmalig bis zum 31. August 2021 
verlängert. Diese gesetzliche Frist-
verlängerung ist von Amts wegen 
zu gewähren, das heißt ein geson-
derter Antrag ist dafür nicht erfor-
derlich. Damit gelten Steuererklä-
rungen, die bis zum 31. August 
2021 beim zuständigen Finanzamt 
eingereicht werden, als fristge-
recht abgegeben. In diesen Fällen 
darf das Finanzamt keinen Ver-
spätungszuschlag festsetzen.  
 
Der Zinslauf für Steuererstattun-
gen und -nachzahlungen beginnt 
grundsätzlich 15 Monate nach Ab-
lauf des betreffenden Steuerjah-
res. Um den Zinslauf an die ge-
setzlich verlängerte Abgabefrist 
anzupassen, wurde folgerichtig 
auch festgelegt, dass dieser – 
ausschließlich für Steuererklärun-
gen des Jahres 2019 – erst am 1. 
Oktober 2021 beginnt.  
 
Fazit 
Die gesetzlich verlängerte Abga-
befrist von Steuererklärungen des 
Jahres 2019 in beratenen Fällen 
ist zu begrüßen. Damit wird be-
sonderen Corona-bedingten Um-
ständen für beratene Steuerpflich-
tige und Vertretern 
steuerberatender Berufe Rech-
nung getragen. Es bleibt abzuwar-
ten, ob die Finanzverwaltung auch 
für Steuererklärungen des Jahres 
2020 verlängerte gesetzliche Ab-
gabefristen festlegt. 

Reform des Statusfeststellungs-
verfahrens  
Die große Koalition hat das Ge-
setz zur Reform des Statusfest-
stellungsverfahrens gemäß § 7a 
SGB IV im Rahmen des Barriere-
freiheitsgesetzes in das Gesetzge-
bungsverfahren eingebracht. Es 
wurde am 20. Mai 2021, ohne die 
übliche Anhörung der Berufsver-
bände, in 2. und 3. Lesung mit den 
Stimmen von SPD und Union im 
Bundestag beschlossen. 

Die Vorhaben zur Änderung waren 
Teil des Koalitionsvertrags von 
CDU, CSU und SPD für die 19. 
Legislaturperiode sowie des Be-
schlusses der Arbeitsgruppe Büro-
kratieabbau der Koalitionsfraktio-
nen. Unter anderem sollte der 
Tatsache entgegengewirkt wer-
den, dass die Möglichkeit des Sta-
tusfeststellungsverfahrens bisher 
aufgrund des langwierigen Prozes-
ses oftmals nicht in Anspruch ge-
nommen wurde. Für den Arbeitge-
ber bestand hier das Risiko auf 
Beitragsnachforderungen, wenn 
zuvor von einer selbstständigen 
Tätigkeit statt einer abhängigen 
Beschäftigung ausgegangen 
wurde. Das neue Verfahren soll al-
len Vertragsbeteiligten ein „einfa-
cheres und zukunftsgerichtetes 
Verfahren zur Klärung des Er-
werbsstatus zur Verfügung“ stel-
len. 

Der für Statusfeststellungsverfah-
ren zuständigen Deutschen Ren-
tenversicherung Bund bietet sich 
mit der Änderung die Möglichkeit, 
bereits vor Aufnahme der Tätigkeit 
anhand vertraglicher Regelungen 
bzw. anhand der beabsichtigten 
Umstände eine Entscheidung über 
den Erwerbsstatus zu treffen. Bei 
dieser sogenannten Prognoseent-
scheidung wird flankierend eine 
Möglichkeit zur Korrektur der ge-
troffenen Entscheidung eröffnet 
werden, um auf mögliche Abwei-
chungen zwischen den tatsächli-
chen und den beabsichtigten Ge-
gebenheiten reagieren zu können.  

Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, dass der Auftraggeber für 
gleiche Fälle eine gutachterliche 
Äußerung einholt, die Rechtssi-
cherheit für alle gleichen Vertrags-
konstellationen bietet (sogenannte 
Gruppenfeststellung).  

Zudem umfasst die Gesetzesre-
form auch Dreiecksverhältnisse, in 
der die Leistung für einen Dritten 
erbracht wird. Hier besteht mit der 
Gesetzesänderung für Dritte die 
Möglichkeit zur Einleitung eines 
Statusfeststellungsverfahrens. 

Fazit/Handlungsempfehlung  
Die Gesetzesänderung und die 
damit einhergehende Flexibilität ist 
sehr zu begrüßen. Allen voran ist 
die Prognoseentscheidung hervor-
zuheben, da sie bereits im Vorfeld 
die Möglichkeit zur richtigen Ein-
schätzung des Erwerbsstatus bie-
tet. Durch die Gesetzesänderung 
besteht eine gute Möglichkeit zum 
vorzeitigen Erhalt von Rechtssi-
cherheit.  

Einige oder alle der hier beschrie-
benen Leistungen sind möglicher-
weise für KPMG-Prüfungsman-
danten und deren verbundenen 
Unternehmen unzulässig. 
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